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Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:Themen:
Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011Rückblick 2011

RegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungenRegelanpassungen

Änderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFBÄnderungen ÖFB--------BestimmungenBestimmungenBestimmungenBestimmungenBestimmungenBestimmungenBestimmungenBestimmungen

Änderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DBÄnderungen DB--------StFVStFVStFVStFVStFVStFVStFVStFV

NachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungenNachwuchsbestimmungen

Schwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, WeisungenSchwerpunkte, Weisungen
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regeltest - NEU:
� Zentraler Regeltest auf www.schiri.at
� ca. 200 Fragen („Steirisches Modell“)
� alle Bundesländer greifen auf diesen zu

15 Fragen aus diesem Programm (á 2 Punkte)
� Positiv ab 21 Punkte (70 %)
� 21-24 Punkte 0,0 Punkte
� 25-28 Punkte 0,5 Punkte Bonus
� 29-30 Punkte 1,0 Punkte Bonus
� Unter 21 Punkte 1,0 Punkte Abzug (Wiederholungstest pos.)

� Wiederholungstest negativ:
� 1 Jahr aus Quali ausgeschieden, danach 1 Klasse tie fer

4
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Rückblick 2011
Gebietsregelschulungen: 
� Zu Beginn jedes Gebietssprechtages abzuhalten!

�� EinheitlicheEinheitliche Schulungsunterlagen erstellt 
� 5 Regelfragen 
� 1 Schwerpunktthema ( überwiegend BasiswissenBasiswissen !)

� Bei 2 x Nichtbesuch: 2 Wochen keine Besetzung
über Entschuldigungsgrund entscheidet der GL

� Dauer etwa 30 (- 45) Minuten - je nach Diskussion
� Wird fortgesetzt (Vorgabe StAA)

� Regelmäßige Rücksprache mit den Regelinstruktoren
(Regeltechnisches, Administratives, Zweifelsfragen)

� Anfragen nur an den Regelreferenten (nicht an Gerstenmayer) 5

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Fachtagung der Regelreferenten 30./31.7.2011
Schwerpunkt/Thema für 2011/2012:

EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT EINHEITLICHKEIT 
in der Regelauslegung und Regelanwendungin der Regelauslegung und Regelanwendung

„Persönliche Strafen“„Persönliche Strafen“
� Umsetzen von klaren Vorgaben im Disziplinarbereich

� Das Ziel lautet daher : EINHEITLICH entscheidenEINHEITLICH entscheiden

„„ ROTROT“ “ mussmuss „„ ROTROT“ “ bleibenbleiben
6
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:
Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011

Regel 1 Regel 1 –– Das Spielfeld:Das Spielfeld:

Auf dem Spielfeld dürfen nur Linien angebracht werd en, 
die in Regel 1 beschrieben werden.
Auf einem Kunstrasenfeld sind andere Linien zulässi g, 
sofern diese andersfärbig sind und sich von den 
Fußballmarkierungen unterscheiden lassen.

Begründung:
In den Spielregeln fehlt derzeit eine Grundlage, 
Wettbewerbsspiele im Fußball auf Plätzen zuzulassen , 
die für mehrere Sportarten genutzt werden.

ESK ESK 7

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:
Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011

Regel 2 Regel 2 –– Der Ball:Der Ball:

Wenn der Ball bei einem Strafstoß oder beim 
Elfmeterschießen platzt oder beschädigt wird, währen d 
er sich nach vorne bewegt und bevor er einen Spiele r 
oder die Querlatte oder einen Torpfosten berührt
� wird der Strafstoß wiederholt

Begründung
Wenn der Ball bei einem Strafstoß oder beim 
Elfmeterschießen platzt oder beschädigt wird, 
ist es unfair, das Spiel gemäß geltendem Wortlaut 
mit einem SR-Ball fortzusetzen

8
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:
Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011

Regel 4 Regel 4 –– Ausrüstung der Spieler:Ausrüstung der Spieler:

Hose:
Werden Unterziehhosen oder Tights getragen, muss 
ihre Farbe mit der Hauptfarbe der Hose übereinstimm en

Tights = Strumpfhosen

Begründung
Notwendige Anpassung 
des derzeitigen Textes
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Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:
Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011

Regel 5 Regel 5 –– Der Schiedsrichter:Der Schiedsrichter:

Bei laufendem Spiel ist ein zweiter Ball, ein andere s 
Objekt oder ein Tier auf dem Spielfeld:
Unterbrechung nur, wenn das Spielgeschehen gestört 
wird.  Sonst bei nächster Gelegenheit entfernen.
� SF: SR-Ball, wo der Spielball zum Zeitpunkt der 

Unterbrechung war (ausgenommen Torraum)

Begründung
Derzeit geht nicht eindeutig geregelt, wie in einem  solchen 
Fall vorzugehen ist.
(Text bezüglich 2. Ball in Regel 2 gestrichen)

10
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:
Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011Beschlüsse des IFAB vom 5.3.2011

Regel 8 Regel 8 –– Beginn und Fortsetzung des SpielesBeginn und Fortsetzung des Spieles
Definition des Schiedsrichterballs:

Ein SR-Ball ist eine Methode zur Fortsetzung des 
Spiels, wenn der Ball im Spiel ist und der SR diese s aus 
einem Grund, der in den Spielregeln nicht erwähnt i st, 
unterbricht

Begründung
Einheitliche Struktur in den Spielregeln mit Defini tion, 
Ausführung und Vergehen (auch für den SR-Ball)
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Regelanpassungen per 1.7.2011:

Regel 11 Regel 11 –– AbseitsAbseits
� Angreifer entzieht sich der Abseitsposition:

z.B. über die Toroutlinie oder Seitenoutlinie

� Wiedereintritt:
nur mit Erlaubnis des SR (Handzeichen)

� Bei Verstoß: 
Unterbrechung
Verwarnung „ gelbe Kartegelbe Karte “ 
SF: indirekter Freistoß Ball bei Unterbrechung
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 3 Regel 3 –– Zahl der Spieler:Zahl der Spieler:
Ersatzspieler verhindert Tor:
� Ball gelangt trotz Berührung trotz Berührung ins Tor:
� Kein Vorteil möglich- das Tor zählt nichtas Tor zählt nicht

�� Abwehr mit „erlaubtem Körperteil“Abwehr mit „erlaubtem Körperteil“
� Verwarnung des Ersatzspielers

�� Abwehr mit der Hand:Abwehr mit der Hand:
� Ausschluss des Ersatzspielers

� Spielfortsetzung:
� Indirekter Freistoß, wo Ball bei Unterbrechung 

(ausgenommen Torraum)
13
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Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 3 Regel 3 –– Zahl der Spieler:Zahl der Spieler:

Ersatzspielertausch:
� SR mussmuss von jedem Tausch informiert werden!

� Ersatzspielertausch in der Halbzeit:
� Vor dem Anstoß zur 2. Halbzeit:
� Spielertausch an der Seitenoutlinie/Mittellinie vor nehmen
� durch SR bzw. SRA (ev. „4. Offiziellen“)
� so ist der Tausch für ALLE erkennbar

� Tausch in der Halbzeit ohne Information an den SR:
� Spieler bleibt Ersatzspieler!

14
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Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 3 Regel 3 –– Zahl der Spieler:Zahl der Spieler:
V

Verletzte Spieler:
Spieler verlässt von sich aus das Spielfeld (freiwillig):

� muss keine Wiederaufnahme des Spiels abwarten

� Zustimmung des SR ist notwendig
(Handzeichen)

� Eintritt auch bei laufendem Spiel!
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Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 5 Regel 5 –– Der Schiedsrichter:Der Schiedsrichter:
V

Verletzte Spieler (blutende Wunde):

Rückkehr auf das Spielfeld nach Stillung:

� Kontrolle durch den SR, SRA oder „4. Offiziellen“

� Zustimmung des SR ist notwendig
(Handzeichen)

� Eintritt bei laufendem oder ruhendem Spiel!

16
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 3 Regel 3 –– Zahl der Spieler:Zahl der Spieler:
V

Ausrüstungsmangel:
Rückkehr auf das Spielfeld nach Behebung:

� Kontrolle durch den SR, SRA oder „ 4. Offiziellen “

� Zustimmung des SR ist notwendig
(Handzeichen)

� Eintritt nur in einer Spielunterbrechung!
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Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:
Regel 13 Regel 13 –– Freistöße:Freistöße:
Management von Freistößen:
� Schnelle Ausführung ist möglich, wenn:

� Keine Disziplinarmaßnahmen notwendig sind
� Kein Austausch gewünscht wird
� Ball muss ruhig am richtigen Ort liegen
� SR hat noch nicht mit dem Einrichten der Mauer bego nnen

� Wenn keine rasche Ausführung erfolgt:
� Klares Zeichen vom SR an die ausführende Mannschaft

(z.B. Mitteilung und Zeichen auf die Pfeife – Brusthöhe)
� Auf die Ballfreigabe durch Pfiff ist zu warten
� Bei vorzeitiger Ausführung: Wiederholung + „ GelbGelb “
� Bei Verhinderung durch Verteidiger: „ GelbGelb “ 18
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Schulungs- und Regelreferent

-Erläuterungen:

Regel 14 Regel 14 –– Strafstoß:Strafstoß:

Strafstoßschießen zur Siegerermittlung:
� Beginnt mit dem Schlusspfiff der Spielzeit

(reguläre im Nachwuchsbewerb bzw. Verlängerung bei KM)

Wiederholung:Wiederholung:

� Teilnehmer: 
Spieler, die beim Schlusspfiff auf dem Spielfeld od er 
berechtigt außerhalb waren (z. B. verletzte Spieler)

� Reduzierung:
nur zu Beginn des Strafstoßschießens

19
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Schulungs- und Regelreferent

-Bestimmungen ab 1.7.2009:

RechtspflegeordnungRechtspflegeordnung
Lediglich zur Information:

§ 16 Spielsperre
Eine mit einer Sperre für ein oder mehrere Spiele
belegte Person belegte Person darf  nicht 

� an der entsprechenden Zahl von Spielen teilnehmen,
� sich nicht im Spielfeldbereich aufhalten und
� sich in keiner Weise am Spielgeschehen beteiligen

Ausnahme wäre für Trainer und/oder Spieler möglich 
(Einschränkung der Sperre auf eine der beiden Funktionen im Zuge des 
Verfahrens beim Strafausschuss – bisher nicht vorgekommen) 20
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Schulungs- und Regelreferent

-Frauenbestimmungen:

Änderungen/Anpassungen per 1.7.2011:Änderungen/Anpassungen per 1.7.2011:

§ 2 Einteilung Frauenfußball:

Bestimmungen sind in der Homepage zu finden

Leistungsstufe Name Geogr. Bereich Bewerbsführung

1. Leistungsstufe ÖFB-Frauenliga bundesweit ÖFB

2. Leistungsstufe 2. Frauenliga 
Ost/Süd

5 Bundesländer 
(St, B, K, NÖ, W)

(ähnlich RL)

3. Leistungsstufe Frauen-LL StFV StFV

4. Leistungsstufe Frauen-OL StFV StFV

21
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Schulungs- und Regelreferent

-Frauenbestimmungen:

Änderungen/Anpassungen per 1.7.2011:Änderungen/Anpassungen per 1.7.2011:

§ 7 Spielorganisation:

Abs. 3 : ab der 2. Leistungsstufe und tiefer:
5 Ersatzspielerinnen dürfen nominiert und 
eingesetzt werden.

§ 8 Spielberechtigung:

Abs. 2: In KM ab Vollendung des 14. Lebensjahres
außer ÖFB-Frauenliga: 
(§ 5 Abs. 2: ab Vollendung des 15. Lebensjahres)

22
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Frauenbestimmungen:
Klassensitzung „Frauenligen“ am 1. u. 4.7.2011:Klassensitzung „Frauenligen“ am 1. u. 4.7.2011:

Ersuchen der Funktionäre an die SR :
� Keine „ SonderbehandlungSonderbehandlung “ der Frauen

� Gleiche Auslegung und Anwendung der 
Fußballregeln wie im „Männerfußball“

� Gleiche Beurteilung der Vergehen,
insbesondere bei Verwarnungen und bei 
Ausschlüssen

� „ ROTROT“ muss „ ROTROT“ bleiben!
23

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

- Durchführungsbestimmungen:

„Handbuch“ ist wesentliche Grundlage für„Handbuch“ ist wesentliche Grundlage für
Vereine, Spieler, Vereine, Spieler, aber auch für die SRaber auch für die SR !!

Verbindliche Weisungen für den Spielbetrieb!Verbindliche Weisungen für den Spielbetrieb!

Änderungen für die neue Saison 2011/2012:Änderungen für die neue Saison 2011/2012:

Vorschläge vom Regelreferenten.
(wurden vollinhaltlich vom St.F.V. übernommen)

� Handbuch erhält jeder SR
� Alles in der Homepage des St.F.V. nachzulesen

(bei Problemen vor Ort)
24
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Durchführungsbestimmungen des StFV:
Änderung seit der Saison Änderung seit der Saison 2010/20112010/2011::
Ziffer 8) Verbandszeiten:
Abs. 5:
� Die Wartezeit beträgt bei Meisterschaftsspielen all er 

Mannschaften 20 Minuten.

� Eine Mannschaft, bei welcher zur festgelegten Begin nzeit die 
Mindestanzahl an Spielern anwesend ist, darf die Wa rtezeit 
nicht in Anspruch nehmen.

Anmerkung: 
Das Spiel hat daher in diesem Fall pünktlich zu beg innen. 
Ein Grund könnte z.B. auch sein, dass nicht genug P ässe bzw.  
Lichtbildausweise vorhanden sind.
Sportliche Lösung über Ersuchen beider Vereine beider Vereine suchen!

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

- Durchführungsbestimmungen:

Änderungen für neue Saison 2011/2012:Änderungen für neue Saison 2011/2012:
Ziffer 9) Spiele bei Flutlicht
lit a): 
� Meisterschaftsspiele bei Flutlicht sind unter der 

Voraussetzung gestattet, dass die Anlage für Flutli chtspiele 
durch den StFV kommissioniert und für Meisterschafts spiele 
genehmigt ist (Liste in der Homepage des StFV)

NEU: NEU: 
� der Gegner muss NICHT mehr einverstanden sein
� Schwarze Dressen sind nicht mehr verboten

26
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Durchführungsbestimmungen:

Z. 12) Spielabsagen:Z. 12) Spielabsagen:
b) Eine zeitgerechte Absage, d.h. frühestens 24 Stunden bzw. 

spätestens 4 Stunden vor Spielbeginn , durch den 
veranstaltenden Verein, die weder vom Klassenreferenten noch vom 
Gastverein in Zweifel gezogen wird, ist in Ordnung, sollten Bedenken 
vom Klassenreferenten oder Gastverein bestehen, hat der 
Klassenreferent entweder über den Besetzungsreferenten, den 
Schiedsrichterobmann oder direkt selbst einen Schiedsrichter zur 
Kommissionierung hinzubeordern und feststellen zu lassen, ob der 
Platz benutzbar ist. ….
Bestätigungen über die Unbenutzbarkeit des Platzes d urch die 
Gemeinde oder durch den Platzbesitzers des veransta ltenden 
Vereins werden nicht zur Kenntnis genommen.

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Durchführungsbestimmungen:

In der Praxis:In der Praxis:
� Der SR wird vom Verein bzw. Klassenreferenten 

kontaktiert (ev. auch vom Obmann/Besetzungsreferent)

� Eine telefonische Absage vom Verein vom Verein oder vom 
KlassenreferentenKlassenreferenten ist als verbindlich anzusehen
(Name, Funktion, Anrufzeit, Tel.Nr. festhalten)

� Bei Bedenken (Absage durch den Verein):
Verständigung des Klassenreferenten möglich

� Sollte eine Kommissionierung gewünscht werden, dies e 
vornehmen (nur durch Klassenreferenten bzw. St.F.V. anzuordnen)
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Durchführungsbestimmungen:
In der Praxis vor Ort:In der Praxis vor Ort:
� Der SR stellt nur fest: 

„ spielfähigspielfähig “ oder „ nicht spielfähignicht spielfähig “

� Keine Einflussnahme bzw. Beeinflussung durch 
den Platzerhalter gelten lassen (Gemeinde usw.)

� Der SR kann für allfällige Schäden (Sanierungskosten) 
NICHT haftbar NICHT haftbar gemacht werden!

� „Nicht spielfähig“:
- BezahlungBezahlung durch St.F.V. wenn vom Klassenreferenten
angeordnet, diesen vom Ergebnis verständigen.

- durch Verein (Gegner) wenn von diesem angefordert

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Durchführungsbestimmungen:

In der Praxis vor Ort:In der Praxis vor Ort:
� Wenn alle bereits am Platz sind:

Zuwarten bis zum geplanten Spielbeginn möglich
(keine voreiligen Absagen)

� Tel. Verständigung Obmann/Besetzungsreferent:
- bei Spielen der Kampfmannschaften

� JEDE Spielabsage per Mail schiedsrichter@stfv.at
mit Formular mitteilen

� ACHTUNG:
Ausweichen auf bespielbaren Nebenplatz möglich …
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Durchführungsbestimmungen des StFV:
Änderungen für neue Saison 2011/2012:Änderungen für neue Saison 2011/2012:
Z. 13): Ordnung und Ordnerdienst auf den Sportstätt en
� e) Jeweils höchstens drei Funktionäre des Veranstalters 

sowie des Gastvereines („Offizielle: dazu zählen der Trainer, 
Mannschaftsbetreuer, Masseur oder Arzt) sind zum Aufenthalt auf 
der Betreuerbank berechtigt. 
Sie haben sich entsprechend dem FIFA-Regelwerk, Abs chnitt 
„Technische Zone“, zu verhalten und haben ihren Namen und 
Funktion vor Spielbeginn dem Schiedsrichter bekannt zu geben. 
Ein Offizieller hat vor und nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter 
Kontakt aufzunehmen und die administrativen Aufgaben zu 
erledigen (Ausfüllen des Online-Spielberichts, Übergabe/Abholung 
der Spielerpässe, Eintragen der Torschützen, allfällige Einsprüche 
und  Auszahlung der Gebühren in der Schiedsrichterkabine ).

� NEU: keine Funktionärsschleifen mehr notwendig!!

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Durchführungsbestimmungen des StFV:

Änderungen für neue Saison 2011/2012:Änderungen für neue Saison 2011/2012:
Z. 14) Spielregelungen
� a) Der veranstaltende Verein hat für jedes Spiel sicherzustellen, dass eine

Internetverbindung zum Netzwerk StFV und der jeweilige Online-Spielbericht 
zur Verfügung steht. Das vom Veranstalter zuerst auszufüllende Online-
Formular ist dem Gegner 45 Minuten vor Spielbeginn zur Eintragung seiner 
Spieler bereitzustellen. Dieser Online-Spielbericht ist sodann vom 
Veranstalter dem leitenden Schiedsrichter spätestens 30 Minuten vor 
Spielbeginn bereitzustellen . Unmittelbar nach Spielende muss der Online-
Spielbericht zur Verfügung stehen. 
Diese Internetverbindung (Computer bzw. Laptop) ist  
grundsätzlich in der Schiedsrichterkabine oder bei EDV-
technischen Verbindungsproblemen im unmittelbaren 
Nahbereich, ausgenommen Kantine, zu installieren. 
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Durchführungsbestimmungen des StFV:

WiederholungWiederholung für neue Saison 2011/2012:für neue Saison 2011/2012:
Z. 18) Schiedsrichterangelegenheiten
Pkt i: Der SR bzw. das SR-Team ist verpflichtet , mindestensmindestens

45 Minuten vor der festgesetzten Anstoßzeit45 Minuten vor der festgesetzten Anstoßzeit auf dem 
Spielplatz zu erscheinen

Pkt j: (Online-) Spielberichte mit Ampelkarten 
(nur im Erwachsenenbereich), sowie 
Ausschlussberichte, Anzeigen und Meldungen sind
spätestens am nächsten Werktagam nächsten Werktag bis 12 Uhr an den StFV
(bei Spielen an einem Freitag bis zum darauf folgenden Montag) 
- über das Netzwerk oder in Ausnahmefällen 
- per E-Mail ( office@stfv.at ) bzw. 
- Telefax (0316/273166) zu übermitteln.
Bei Nichteinhaltung der Übermittlung erfolgt eine Anzeige
beim Disziplinarreferat der SR-Kommission.

33

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Steirercup -Durchführungsbestimmungen :

Keine Änderungen für neue Saison 2011/2012:Keine Änderungen für neue Saison 2011/2012:
Ziffer 5) Spielberechtigung:

� Bis zu acht Ersatzspieler acht Ersatzspieler dürfen nominiert werden

� Von diesen dürfen bis zu fünf bis zu fünf eingesetzt werden

� Aufenthalt der Ersatzspieler:
- wie bei Meisterschaftsspielen:
- Grundsätzlich auf der Ersatzspielerbank
- außer zur Spielvorbereitung (Aufwärmen)

34
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Steirercup -Durchführungsbestimmungen :

Änderungen für neue Saison 2011/2012:Änderungen für neue Saison 2011/2012:
Ziffer 3) Austragungsart:

� Zuständiger Klassenreferent:
immer vom niederklassigeren Verein
(z.B. Platztausch, Doppelveranstaltungen)

Ziffer 15) Ausschlüsse:

� Keine bedingten Strafen mehr möglich
� Verfahren entsprechend der ÖFB-Rechtspflegeordnung

35

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Nachwuchsbestimmungen:

Grundlage:Grundlage:
�� --BestimmungenBestimmungen

regeln Grundsätzliches regeln Grundsätzliches (Stichtage, Spielerpässe, 
Spieldauer, Kinder- und Jugendfußball, Spielfelder)

�� -- Nachwuchsbestimmungen:Nachwuchsbestimmungen:
� Detailregelungen zu den einzelnen Punkten
Bisher : zu viele Merkblätter
� tlw. nicht mit StFV-Bestimmungen ident bzw. abgesti mmt
�� Gleicher Wissensstand für ALLE Gleicher Wissensstand für ALLE (Vereine, Spieler, SR)
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Nachwuchsbestimmungen:

-- Jugendkommission:Jugendkommission:
�� Ab 2011: SRAb 2011: SR--Vertreter: Christian SteindlVertreter: Christian Steindl

Vorlage und Bestätigung durch Präsidium des StFV
�� ZielZiel : Einheitliche Bestimmungen in der : Einheitliche Bestimmungen in der StmkStmk..

� Nachwuchsblätter überarbeitet
�� Nur noch je ein Merkblatt Nur noch je ein Merkblatt BurschenBurschen und und MädchenMädchen

� Übersichtlich und verständlich
� Änderung des Punktes 07 (Rückennummernpflicht ) 

und weitere (für SR nicht relevant)
� Alte Unterlagen entsorgen!

37

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Nachwuchsbestimmungen:

Keine Änderungen für 2011/2012:
Spielerpässe:Spielerpässe:
� für alle Bewerbe und Mannschaften PflichtPflicht (Meisterschaft)
� Nur mehr neue Scheckkarten-Spielerpässe gültig
� Alte (Papier-)Spielerpässe einziehen , an StFV senden

-Spieler bleibt allerdings spielberechtigt, Meldung im Spielbericht!
� Bei Vorlage eines Lichtbildausweises: Meldung im Spielbericht

(wird im Strafausschuss behandelt, dzt.: € 20,- außer LZ)

� Einzige Ausnahme:
Freundschaftsspiele einschließlich 
Auswahlmannschaften des StFV (Sichtungsspiele)
Funktionär/Trainer  übernimmt die Verantwortung

� Für LZ  bzw. Spielgemeinschaften gibt es keine Ausn ahmen!
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Nachwuchsbestimmungen:

Keine Änderungen für 2011/2012:
Spielberechtigung:
� Nur jene Spieler, die VORVOR Spielbeginn auf dem 

(online-) Spielbericht eingetragen sind!
� Lässt sich der Spieler im Online-Spielbericht aufst ellen,

ist er spielberechtigt! (Verein ist verantwortlich)

�� EinsatzEinsatz = tatsächliche Teilnahme 
(1. Einwechslung jedes Spielers eintragen)

N 

Bitte beachten:
� Bis einschließlich U 12 dürfen ausgeschlossene Spie ler 

ersetzt werden!

39

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Nachwuchsbestimmungen:
Anzahl der Spieler:Anzahl der Spieler:

Mindestanzahl, Höchstanzahl: siehe Merkblatt

ACHTUNGACHTUNG::
� Unterschreiten der Mindestanzahl durch verletzten S pieler: 

- das Spiel nicht sofort abzubrechen, 
- erst wenn dieser Spieler nicht mehr weiterspielen kann

Vorgangsweise:
� Spieler/Funktionär befragen, Verarztung abwarten
� Verletzter Spieler darf gleich wieder teilnehmen
�� Gesundheit der Spieler hat Vorrang!Gesundheit der Spieler hat Vorrang!
Ein wichtiger Tipp:Ein wichtiger Tipp:

Vor der Spielleitung mit den Bestimmungen der jewei ligen 
Altersklasse vertraut machen (Merkblatt lesenMerkblatt lesen!) 40
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Schwerpunkte und Weisungen

Verbindliche Hilfestellungen für die SRVerbindliche Hilfestellungen für die SR

MüssenMüssen einheitlicheinheitlich umgesetzt werden!umgesetzt werden!

�� Ab der 1. SpielminuteAb der 1. Spielminute, nicht erst gegen 
Ende der Meisterschaft anwenden!

� Gutmütigkeit wird nicht gedankt

��Konsequenz schafft Ordnung!Konsequenz schafft Ordnung!
41

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Weisungen:

Unvereinbarkeitsbestimmungen:Unvereinbarkeitsbestimmungen:
Gilt für ALLE Kollegen!Gilt für ALLE Kollegen!

� SR muss selbst aktiv werden!
� Ablehnungen gelten ½ Jahr – dann erneuern!

Keine übertriebenen Begrüßungszeremonien!Keine übertriebenen Begrüßungszeremonien!

Die Sprache unter den Kollegen ist „Die Sprache unter den Kollegen ist „ DeutschDeutsch ““

Vorsichtiger Umgang mit dem „ DUDU--Wort“!Wort“!
�� Mehrere „Beschwerden“ beim Strafausschuss!
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Schwerpunkte 2011/2012:

1.) Schutz der Spieler:1.) Schutz der Spieler:
� Rücksichtslose Attacken –

eine Verletzung des Gegners wird in Kauf genommen

� Beim Ansatz der Attacke ist bereits klar, dass der G egner 
getroffen und verletzt werden kann

� Einsatz der Arme und Ellbogen als „Waffe“

�� Grobes Foul und daher „Grobes Foul und daher „ ROTROT““

Nicht nur bei Spielen die beobachtet werden!Nicht nur bei Spielen die beobachtet werden!
43

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Schwerpunkte 2011/2012:
2.) Konsequenz im Strafraum:2.) Konsequenz im Strafraum:
� Keine Toleranz bei Halten/Stoßen/“Leibchenziehen“

(Unterstützung des SRA einfordern – Aussprache)

� Einheitliches Vorgehen bei gleichartigen Vergehen 
von Angreifern und Verteidigern
(auch bei den Disziplinarkarten)

� Augenmerk auf die richtige Ausführung des 
Strafstoßes legen
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

-Schwerpunkte 2010/2011:

3.) Simulation bestrafen3.) Simulation bestrafen
� Jede Handlung die geeignet ist, 

den SR zu täuschen : „ GelbGelb“
� Wenn ein leichter Körperkontakt zum „Fallenlassen“ 

benutzt wird (unter normalen Umständen würde der Spieler 
nicht das Gleichgewicht verlieren)

� Ein Spieler initiiert den Kontakt – „er sucht ihn“

� Vortäuschen einer strafbaren Handlung
Spieler wird im Brustbereich getroffen - hält sich das Gesicht

45

Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Online-Spielbericht:
Was ist zu tun:Was ist zu tun:
Ein Verein tauscht vor Spielbeginn einen Spieler de r Ein Verein tauscht vor Spielbeginn einen Spieler de r 

Startformation gegen einen ErsatzspielerStartformation gegen einen Ersatzspieler

� der SR wird hierüber nicht informiert und stellt di es 
während des Spieles fest:

� Spieler ist berechtigt auf dem Spielfeld
- keine Disziplinarmaßnahme

� Gilt nicht als Spielertausch
(keine Auswirkung auf das Austauschkontingent)

�� Eine Anzeige ist nach dem Spiel zu verfassenEine Anzeige ist nach dem Spiel zu verfassen
� Anruf bei der Hotline ist nicht vorgesehen
� Die Hotline ist kein „RechtsbüroRechtsbüro“
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Online-Spielbericht:
Was ist zu tun:Was ist zu tun:
Ein Spieler lässt sich nicht aufstellen (auch KM):
(und der Verein besteht auf den Einsatz)

Vorgangsweise gemäß Weisung (siehe Homepage)

Wichtig für den SR:
� Verantwortlich für die Aufstellung bzw. den Einsatz  ist der 

jeweilige Funktionär
� Der SR prüft lediglich die grundsätzliche Spielbere chtigung 

gemäß Online- bzw. Papier-Spielbericht und die Ident ität des 
Spielers lt. Spielerpass oder Lichtbildausweis
(keine Teilnahmeverweigerung, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind)
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Online-Spielbericht:
Was ist zu tun:Was ist zu tun:
Eintragungen im Spielbericht:Eintragungen im Spielbericht:

� Exakte Zeitnehmung durch den SR:
� Uhr des SR läuft ab Anstoß (1. HZ / 2. HZ)
� Kein Stoppen bei Unterbrechungen
� „Nachspielzeit“ anzeigen

� Gilt auch bei längeren Unterbrechungen
(Gewitter, Verletzungen, usw.) – 90.+17. Min. …

� Tatsächliche Spielzeit eintragen:
(45+1. Min, 90.+3. Min), SA, HZ, SE
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

KurstageKurstage im Jänner 2012:im Jänner 2012:

Termine und Einteilung wurden fixiert:Termine und Einteilung wurden fixiert:
Samstag, 14.1.2012: Graz-R/Mur
Sonntag, 15.1.2012: Mürz/West
Samstag, 21.1.2012: Süd/Enns
Sonntag, 22.1.2012: Graz-L/Ost
Besuch an einem anderen Tag nach Rücksprache möglic h

Bitte vormerken Bitte vormerken –– Pflichttermin!Pflichttermin!
Seit 28.3.2010 in Homepage veröffentlichtSeit 28.3.2010 in Homepage veröffentlicht
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Ausschlussberichte: Ausschlussberichte: 
Folgende Ausdrücke verwenden:

Vermeiden:
Elfmeter, Penalty
Eckball, Corner
Aktives/passives Abseits

„Torraub“, 
Verhinderung einer 
aussichtsreichen Torchance

Richtig:
Strafstoß
Eckstoß
Strafbare/nicht strafbare
Abseitsstellung/-position

Verhinderung einer klaren/
offensichtlichen/eindeutigen
Torchance
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Schiedsrichterkollegium des Steir. Fußballverbandes

Schulungs- und Regelreferent

Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison Eine erfolgreiche Saison 
wünscht Euchwünscht Euchwünscht Euchwünscht Euchwünscht Euchwünscht Euchwünscht Euchwünscht Euch

Euer RegelreferentEuer RegelreferentEuer RegelreferentEuer RegelreferentEuer RegelreferentEuer RegelreferentEuer RegelreferentEuer Regelreferent
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